
Abschrift 

1 D 608/1959 
.*tr.I der Urtetlsbagrfindzozg ist zur 
Veröffentlichung nicht zugolaaam. 

Im rammen des Deutschen Volkes 

8 

:~ 

In der Strafsache gegen den Händler c 
in Kelle, Kr. Hofge ismar, 
wegen Ra339n3chaRdg 

hat das Retchsgerícht, l.strajsenat, in der Sitzung 
vom 5.september 1939, an der teilgenommen haben 

als.Richter: 
der Senatspräsident Dr.Schaltze 
und die Retchsger tchtsräte Raestrup, Rensch, 
Dr.Teuffe1 , Rasche, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft. 
der Retehsanwalt Dr.Sbhneídewin, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Winkler, 

nach mündlicher Verhandlung für Recht =erkannt ' 
Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts 
in K a s s.e 1 vom 5. Uni 1939 :wird verwarfen„ 

Dem Beschwerdeführer werden die Kosten des Rechtsmittels 
auferlegt. 

\ 

Von Rechts wegen 

Grün de 
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Grunde 

I. Die Kr!epsstrafverfahrensordnung vom 17.August 19.58 (ROBIN 
1939 I $.1457 ) mit der Verordnung vom 26. August 1959 (RGBJ I 
8.1482 ) und der Gnadenerlaß vom 1 .September 1939 {RGB} I 8.1549 ) 
sind beachtet. 

II. nach den .Feststellungen in dem angefochtenen Urteil hat 
der Angeklagte, der Staatsangehörtger deutschen Blutes tat, im 
Jahre 1957 in der Absicht, dadurch seine geschlechtliche Befriedi- 
gung zu finden, die I H. , die, wie er wußte, Jüdin 
ist, in den Arm genommen und gekflßt, ihr mit einer Hand unter` 
die Röcke gefaßt, um den Schlüpfer herunterzuziehen und an ihrem 
Oeschlechtsteíl zu spielen, und gleichzeitig seinen steifen Ge= 
schlecht steil entblößt. .Die H] hat sich onfangs~ etwas 
*gesträubt, aber keiNen ernsthaften Widerstand entgegengesetzt und 
den Angeklagten gewähren lassen. Ale dieser den Sbhlüpíer schon 
ein Stuck heruntergezogen hatte, ist er in seinem weiteraı Vor= 
haben gestört worden. Im Jahre 1958 tet es gelegentlich eines 
Ausflugs zu folgendem VOrfall gekommen: Der Angeklagte hat die 
H in die Arme genommen und gekflßt, -ihr den Sbnlüpfer 
heruntergezogen und an ihrem Oeschlechtsteil gespielt er .hat 
in ihrem Geschlechtstetl den Utttelftnger herein: und herausbewegt ı 

sich dabei seitwärts auf sie gelegt und beíschlafsdhnl tche Beweg 
Zungen ausgeführt, so daß es bei ihm zum Sbmenerguß man. 

Das Landgericht hat ihn im ersten Falle Vegan versuchten 
Verbrechens nach §5 2, 5 Abs.2 des B1utschG und im zweiten Fblle 
wegen eines Vollendeten derartigen Verbrechens verurteilt. 

Die RevisioN rügt zu UNrecht die Annahme des Landgerichts» 
daß es sieh in beiden Fällen um Geschlechts verkehr im sinne- des . 
§ 2 des BlutsehG und des § 11 der 1. AuafVO zum BlutschG handelt- 

Das Landgericht geht von einer zutreffenden Auffassung 
des BegriffS des Geschlechtsverkehrs aus. Der Geschlechtsverkehr 
im .Sinne der vorgenannten Bestimmungen ist :war nicht der Vornahme 
unzüchtiger Handlungenlgleichzusetzen, beschränkt steh aber auch 
nicht auf den Beísehlaf; es genügt vielmehr eine geschlechtliche 
Betätigung mit eiNem Angehörigen des anderen Geschlechts, durch 
die,míndestens der eine Teil seinen Geschlechts trieb auf einem 
anderen Wege als durch Vollziehung des Beischlafs befriedigen will 

(Res: 
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Lass: Bd.7O $„375, Bd.71 S.7). Da die Betätigung nach Art ihrer 
Vornahme einen Geschlechtsverkehr zwischen :weg Personen vor= 
schiedenen Geschlechts darstellen muß, genügen rein einseitige 
Verfehlungen geschlechtlicher Natur nicht. um rein einseitige 
Betätigungen handelt es sích.aber dann nicht mehr, wenn der andere 
Teil in irgend einer Fbrm wenigstens äußerlich, sei es handelnd, 
Set es duldend, dabei mitwirkt (East Bd.71 s.1e9, 132; RG.Urt.vom 
2.Februar 1939. 2 D 817/1958 = na 1959 .s'.61s). Oleiehgülttg ist 
auch, ob es zur Befriedigung des Täters gekommen oder diese nicht' 
in vollem unfbne erreicht worden . ist (RG.Ur t. vom 24.übt 1938, 
1 D .353/1.918 = JW 1938 5.1947 #r.2 und vom 11,0ktober 1938, 
1 D 752/1938 = Jahr 1938 5.3032 !Jr.9). 

Hiernach kann keine Rede davon sein, daß dem Angeklagten 
nur die nach dem Blutschü* nicht strafbare VOrnahme unzüchtiger 
Handlungen zur Last fällt, wie die Revision meint. Das Landge= 
nicht würdigt die Handlungen, -die der Angeklagte im :wetten Fb1 l 
zur Befriedigung seines Oeschlechtstr Webs an und mit der H 

vorgenommen hat,mít Recht als vollendeten Geschlechts verkehr. 
Auch das, was der Angeklagte im ersten fuıı vorhatte, stellt sich 
~a1s Geschlechtsverkehr im Sinne des § ll der ersten AusfVO zum 
Blutschø der; weil der Angeklagte auch hier seine geschlechtliche 
Befriedigung durch Spielen Om Geschlechtsteíl der H 
finden wollte. 

Die Meinung der Revision, es sei in diesem Fall noch n!cht` 
zum strafbaren Versuch des oußerehel hohen Verkehrs gekommen, ist 
unzutreffend. Das Landgericht hat vielmehr in Ubere instimmung 
mit der Rechtsprechung f los: Bd.7l 8.4) ohne Rechtsirrtum in 
dem, wos` der Angeklagte zum Zwecke der Ausübung des Oäschlechts= 
Verkehrs getan hat (' Beginn des Herunterstreíjene des Schlupfers, 
Entblößen seines Geschlechtsteíls), einen über bloße Vorberettunge= 
handlungen hinousgedtehenen Versuch des Geschlechtsverkehrs= de= 
fanden. 

ı 

' 

Do das angefochtene. Ur teil auch sonst keinen Rechtsfehler 
erkennen läßt, war die Revision .zu verworfen. 
g er . Schuf :zu Ha estrup Rensch Teuffel Rusch e 
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